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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1480/2023 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 1 Siegen, 14.08.2023 
Bereich: Sitzungsdienst 
Bearbeitet von: Frau Meier 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Rat 06.09.2023 

Kurzbezeichnung: 
 
Namentliche Besetzung des Haupt- und Finanzausschuss und der Fachausschüsse 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Mitglieder des Rates wählen in den Haupt- und Finanzausschuss sowie in die Fachaus-
schüsse die in der Anlage aufgeführten Personen. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die Wahl der Ausschussmitglieder erfolgt nach den Vorschriften des § 50 Absatz 3 GO NW. 
 
Über die AfD-Reserveliste ist ein Mitglied in den Rat nachgerückt und hat sich der Fraktion 
AfD-Team Dylong angeschlossen. Aufgrund des Spiegelbildlichkeitsprinzips wird hierdurch 
die Neubesetzung des Haupt- und Finanzausschusses sowie der Fachausschüsse notwendig. 
 
Bei der Berechnung der Sitzverteilung für den Haupt- und Finanzausschuss sowie in die 
Fachausschüsse entfallen nach dem o. g. Fraktionswechsel die gleichen Zahlenbruchteile auf 
die Volt-Fraktion und die AfD-Fraktion. Fraktion, die in einem Ausschuss nicht vertreten sind, 
haben das Recht, eine Person mit beratender Stimme bestellen zu lassen (vgl. § 58 Abs. 1 
Satz 6-8 GO NRW). 
 
Sofern sich die Ratsmitglieder auf einen einheitlichen Wahlvorschlag geeinigt haben, ist der 
einstimmige Beschluss über die Annahme dieses Wahlvorschlages ausreichend. Kommt ein 
einheitlicher Wahlvorschlag nicht zu Stande, wird nach den Grundsätzen der Verhältnismä-
ßigkeit in einem Wahlgang abgestimmt. Bei gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet das Los.  
 
Die Fraktionen haben sich auf den als Anlage beigefügten gemeinsamen Wahlvorschlag ver-
ständigt. Änderungen gegenüber der bisherigen Gremienbesetzung sind gelb gekennzeich-
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net. Sofern die Fraktion selbst gelb gekennzeichnet ist, hat sich die Mitgliedschaft in dem 
jeweiligen Gremium von beratend zu stimmberechtigt bzw. andersherum verändert. 
 
 
Wahlprüfungsausschuss 
 
Der Wahlprüfungsausschuss wird entsprechend § 40 Absatz 1 Kommunalwahlgesetz zur 
Vorprüfung von Einsprüchen sowie der Gültigkeit von Gemeinde- und Bürgermeisterwahl 
gebildet, bevor der Rat der Stadt abschließend entscheidet. 
 
Die nächste Kommunalwahl findet im Herbst 2025 statt. Da es erfahrungsgemäß im Laufe 
der Jahre immer wieder zu Veränderungen in der personellen Besetzung der Ausschüsse 
kommt ist es sinnvoll, den Wahlprüfungsausschuss erst zu gegebener Zeit zu besetzen. 
 
Jugendhilfeausschuss 
 
Zudem ist die Möglichkeit der Auflösung und Neubildung eines Ausschusses während einer 
Wahlperiode nicht rechtmäßig, wenn der gewählte Ausschuss kraft gesetzlicher Vorschrift 
für eine gesamte Wahlperiode bestellt ist, auch, wenn sich die Kräfteverhältnisse in diesem 
Zeitraum verändern. Aus diesem Grund findet für den Jugendhilfeausschuss keine Umbeset-
zung statt.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
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gez. 
 
Steffen Mues 
Bürgermeister 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




